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A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Am 21. Juni verabschiedete die Stadt Kö-
nigstein Jürgen Kluck in den wohlverdienten 
Ruhestand. Er verbrachte 38 seiner fast 50 
Dienstjahre in der Königsteiner Stadtverwal-
tung.
Nach dem Abschluss der Verwaltungslehre 
bei der Stadt Wanne-Eickel war Jürgen Kluck 
dort zunächst als Stadtassistentanwärter, spä-
ter als Stadtassistent und Stadtsektretär tätig, 
bis er zum 1. Juli 1975 seinen Dienst in 
Königstein antrat. Hier wurde er  trotz fester 
Wurzeln im Ruhrgebiet heimisch - aber die 
Liebe zu seiner Heimat und zu seinem „Hei-
matverein“ Schalke 04 blieb ihm bis heute 
erhalten. In Königstein wurde er noch im 
selben Jahr zum Obersekretär befördert und 
nach Abschluss der Verwaltungsprüfung II 
im Jahre 1978 zum Inspektor ernannt. 1981 
ernannte man ihn zum Oberinspektor, 1986 
zum Amtmann. Aufgrund der Inspektorprü-
fung, die er 1978 ablegte, wurde er 1986 

zum Diplom-Verwaltungswirt nachgraduiert. 
1987 ernannte der damalige Bürgermeister 
Antonius Weber ihn zum stellvertretenden 
Amtsleiter des Haupt- und Personalamtes. Im 
April 1989 feierte er sein 25-jähriges Dienst-
jubiläum. Im Jahr 1991 wurde er zum Amtsrat 
ernannt, 2008 schließlich zum Oberamtsrat.
Seit 1981 begleitete er rund 1000 Sitzungen 
des Magistrats als zuverlässiger Schriftführer. 
Seit 1992 war er zusätzlich Geschäftsführer 
der Haus der Begegnung GmbH – eine Auf-
gabe, die er statt wie geplant ein oder zwei 
ganze 21 Jahre innehatte. In seine Zeit als 
Geschäftsführer fiel schließlich die Sanierung 
des Hauses – eine der anspruchsvollsten Auf-
gaben in seiner Karriere. Die Stadt Königstein 
dankt Jürgen Kluck für seinen jahrzehntelan-
gen engagierten Einsatz und wünscht ihm 
einen guten Ruhestand, in dem er sich unter 
anderem viele schöne Fahrradtouren vorge-
nommen hat. Alles Gute, Jürgen Kluck!

Jürgen Kluck  
in den Ruhestand verabschiedet

Bürgermeister Leonhard Helm (li.), Gerhard Glatzel (v. re.) und Erster Stadtrat Walter Krim-
mel stoßen mit einem Gläschen Sekt auf Jürgen Kluck an, der 38 seiner 50 Dienstjahre bei 
der Stadt Königstein verbracht hat.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung am 
25.04.2013 den Bebauungsplan S13 „Sport-
platz Schneidhain“ und die integrierte Ge-
staltungssatzung gemäß § 9 Abs. 4 Bauge-
setzbuch (BauGB) i.V.m. § 81 Hessische 
Bauordnung (HBO) als Satzung beschlossen 
und die Begründung hierzu gebilligt. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im 
nachstehenden Kartenausschnitt dargestellt.

Der Bebauungsplan S13 „Sportplatz Schneid-
hain“ trat gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit 
der Bekanntmachung am 29.06.2013 in der 
Taunus Zeitung in Kraft.
Der Bebauungsplan mit integrierter Ge-
staltungssatzung, Begründung, Umweltbe-
richt mit integriertem Artenschutzbeitrag,  
Geräusch-Immissionsprognose und zusam-
menfassender Erklärung wird bei der Stadt 
Königstein im Taunus im Rathaus, Stadtpla-
nungsamt, Burgweg 5 in 61462 Königstein im 
Taunus während der üblichen Dienststunden, 
sowie nach Vereinbarung, zu jedermanns Ein-

sicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über 
den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft er-
teilt. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägevorgangs 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt König-
stein im Taunus unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler, nach §214 
Abs. 2a, beachtlich sind. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass der Entschädigungsberech-
tigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Entschädigung verlangen kann, wenn die in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt 
der Entschädigungsanspruch, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.
 Der Magistrat

Bebauungsplan „Sportplatz  
Schneidhain“ tritt in Kraft

Inkrafttreten des Bebauungsplanes S12 „B 
455/ Wiesbadener Straße“ für den Bereich auf 
dem Sportplatzgelände, nördlich der Bundes-
straße B 455, der Stadt Königstein im Taunus,
Stadtteil Schneidhain.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus hat in ihrer Sitzung 
am 25.04.2013 den Bebauungsplan S12 „B 
455/ Wiesbadener Straße“ und die integrierte 
Gestaltungssatzung gemäß § 9 Abs. 4 Bau-
gesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 81 Hessische 
Bauordnung (HBO) als Satzung beschlossen 
und die Begründung hierzu gebilligt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ist im nachstehenden Kartenausschnitt dar-
gestellt.

Der Bebauungsplan S12 „B 455/Wiesbadener 
Straße“ trat gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit 
der Bekanntmachung am 29.06.2013 in der 
Taunus Zeitung in Kraft.
Der Bebauungsplan mit integrierter Gestal-
tungssatzung, Begründung, Umweltbericht, 
Untersuchung zur Verlegung des Braubaches, 
Verkehrsgutachten, schalltechnischer Unter-
suchung und zusammenfassender Erklärung 

wird bei der Stadt Königstein im Taunus im 
Rathaus, Stadtplanungsamt, Burgweg 5 in 
61462 Königstein im Taunus während der 
üblichen Dienststunden, sowie nach Verein-
barung, zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft erteilt.
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hin-
gewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägevorgangs 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt König-
stein im Taunus unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler, nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass der Entschädigungsberech-
tigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Entschädigung verlangen kann, wenn die in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt 
der Entschädigungsanspruch, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.
 Der Magistrat

B-Plan „B455/Wiesbadener Straße“ 
ist rechtskräftig

Am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, findet im 
Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Straße 
3, Großer Saal, die 19. Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung statt. Die Sitzung ist 
öffentlich.
Tagesordnung:
• Einführung eines nachrückenden Stadt-

verordneten
• Genehmigung der Niederschrift über die 

18. Sitzung vom 23.05.2013
• Mitteilungen
• Beantwortung von Anfragen
• Anfragen
• Kenntnisnahme von der Durchführung 

einer vereinfachten Umlegung im Gebiet 
Hainerbergweg, Gemarkung Königstein

• Kenntnisnahme über eine vereinfachte 
Umlegung im Bereich der Straße Alt Fal-
kenstein, Gemarkung Falkenstein

• Aufstellung der Vorschlagsliste der 
Schöffen für die Geschäftsjahre 2014-
2018

• Kommunale Grundrechtsklage der Stadt 
Königstein im Taunus u. a. vor dem 
Hessischen Staatsgerichtshof gegen die 
Kompensationsumlage; Erledigungser-
klärung der o. g. Kommunalen Grund-
rechtsklage vom 06.12.2011

• Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der 
Stadt Königstein im Taunus; Prüfungsbe-
richt der Revision des Hochtaunuskreises 
vom 18.06.2013

• Tagespflegevermittlungsstelle in König-

stein im Taunus
• Mietvertragsabschluss über die Fläche 

Ebene E 01, Raum R 129, R 130 und R 
126 im Haus der Begegnung

• Bebauungsplan K 64 „HdB“ für den 
Bereich zwischen Sodener Straße, Bi-
schof-Kaller-Straße, Hainerbergweg und 
Schwarzer Weg; hier:   1.  Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses vom 06.05.2004 
aufgrund geänderter Planungsziele; 2.  
Beschluss über den Wechsel vom regu-
lären Bebauungsplanverfahren ins be-
schleunigte Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB; 3.  Beschluss über die Durch-
führung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Be-
hördenbeteiligung, § 4 Abs. 2 BauGB für 
den Entwurf des Bebauungsplanes K 64 
„HdB“

• Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
2013 – Aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung; 1. Auflage zur Einsparung von 
1.690,0 TEUR Kreditmittel zur Inve-
stitionsfinanzierung; 2. Anpassung des 
Haushaltssicherungskonzeptes

• Verkauf der Liegenschaft Seilerbahnweg 
14 in Königstein im Taunus

• Verkauf Grundstück Hinter der Kirche, 
61462 Königstein im Taunus

 Königstein im Taunus, den 28.06.2013
 Der Stadtverordnetenvorsteher
 der Stadt Königstein im Taunus
 gez. Robert Rohr

Stadtverordneten tagen

Die Königsteiner Stadtbibliothek nutzt die 
Sommerferien, um sich für die nächste Le-
sesaison zu rüsten. Sie bleibt deshalb von 
Montag, 15. Juli, bis einschließlich Montag, 
12. August, geschlossen. 
Ab 13. August kann man wieder während 

der gewohnten Öffnungszeiten dienstags und 
freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 
Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donners-
tags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr reichlich 
Lesestoff ausleihen.

Ferien: Stadtbibliothek  
ab 15. Juli geschlossen




